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c) Entführung gegen den Willen der Entführten gem. 
§237 StGB: 

Der Referentenentwurf und die darauf beruhen­
de Gesetzesvorlage sahen auch eine Änderung des 
§ 237 StGB vor. Dieser Srraftarbesrand wurde jedoch 
bereits im Mai 1997 im Zusammenhang mir der 
Änderung der §§ 177 bis 179 SrG B abgeschafft 14

: 

Durch die Erweiterung des§ 177 Abs. l StGB um das 
Tarbesrandsmerkmal des ,,Ausnutzen einer hilflosen 
Lage "war kein Anwendungsbereich mehr verblieben. 

d) Nötigung gem. § 240 StGB: 
Der Tatbestand der Nötigung soll künftig- neben 

der Nötigung zum Schwangerschaftsabbruch - ande­
re Regelbeispiele für die Verwirklichung des beson­
ders schweren Falles enthalten, u.a. daß „der Täter .... 
eine andere Person zu einer sexuellen Handlung nötigt" 
(S.24). 

Der Entwurf begründet die euaufnahme von 
Regelbeispielen in den § 240 SrGB pauschal damit, 
daß der Gesetzgeber die besonders schweren Fälle in 
neueren Gesetzen üblicherweise durch mindestens 
zwei Regelbeispiele benennt und erläutert (S.152). 
Mit der Neufassung sei aber keine grundlegende 
Änderung der Rechtslage beabsichtigt, vielmehr hät­
ten die genannten Regelbeispiele auch schon auf der 
Grundlage des bisherigen Rechts als besonders 
schwere Fälle gewertet werden können (S.153). 

Ob sich aber durch die Normierung des oben 
genannten Regelbeispieles der Nötigung zu einer 
sexuellen Handlung nicht doch Auswirkungen im 
Konkurrenzverhältnis zu dem neuen§ 177 StGB 15 

ergeben (müssen), problematisiert der Entwurf nicht. 
So bleibt bspw. offen, ob künftig über den besonders 
schweren Fall der Nötigung solche Taten erfaßt wer­
den sollen, bei denen mit Gewalt (i.S.d. § 240 StGB) 
sexuelle Handlungen abgenötigt werden, die von 
ihrer Schwere unterhalb der von der h.M. bisher für 
§ 178 StGB geforderten Erheblichkeitsschwelle lie­
gen. Von der Antwort auf diese und ähnliche Fragen 
hängt ab, ob der Änderungsvorschlag zu begrüßen ist. 

III. Aufhebung von Tatbeständen 
Folgende Straftatbestände sollen aufgehoben wer­

den: 
a) Kindestötung gem. § 217 StGB (5.12): 
Die Streichung des § 217 StGB wird damit be­

gründet, daß die orm nicht mehr zeitgemäß sei 
(S.65): In der Praxis spiele der Tatbestand der Kin­
destötung nur eine sehr untergeordnete Rolle; er 

14 Vgl. dazu BT-Drs. 13/7324, das am 15.5.1997 im Bundestag 
als nicht zustimmungsbedürfciges Geserz verabschiedet wur­
de. 

15 Vgl.dazuFn.14. 
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beziehe sich nur auf die Ausnahmesituation der un­
ehelichen Mutter nach der Geburt. Dieser könne -
wie der der ehelichen Mutter - aber durch eine 
Anwendung des§ 213 StGB Berücksichtigung fin­
den (S.122f.). 

Tatsächlich sind in der Verurteiltenstarisrik der 
letzten Jahre nur wenige Fälle der Kindesrötung aus­
gewiesen. In diesen Fällen kommt § 217 StGB aber 
entscheidende Bedeurung zu, insbesondere deshalb, 
weil § 213 StGB der Rechtsprechung nur in den 
Fällen einen Ausweg bietet, in denen lediglich wegen 
Torschlags verurteile werden könnte; würde die Mut­
ter gleichzeitig ein Mordmerkmal (z.B. das der grau­
samen Tötung) verwirklichen, so könnte die Recht­
sprechung nicht auf§ 213 StGB zurückgreifen 1

6
. 

b) Entführung mit Willen der Entführten gem. 
§ 236 StGB (S.22) 

Die Aufhebung des § 236 StGB - der in den 
neuen Bundesländern ohnehin nie galr17 

- wird zu 
Reche damit begründet, daß die Strafvorschrift we­
gen Verschärfung einschlägiger anderer ormen ent­
behrlich sei (S.65, 148) 18

. 

Aufgehoben werden soll auch die bisherige Rege­
lung des § 238 SrGB, der für den Bereich der Ent­
führungsdelikte(§§ 235 bis 237 SrGB) einen Verfol­
gungsausschluß bei Heirat des Opfers mir dem Tater 
normierte (S.22). Diese Streichung entspricht einer 
lange vorgetragenen Forderung 19

. Allerdings verweist 
der Entwurf darauf, daß auch künftig bei „einer 
Heirat zwischen Täter und Opfer ... das geltende Recht 
andere angemessene Reaktiommöglichkeiten (etwa Ein­
stellung des Verfahrem nach §§ 153, 153a StPO, Ver­
warnung mit Strafvorbehalt oder Strafaussetzung zur 
Bewährung)" biete (S.149). Durch den Wegfall der 
§§ 236 und 237 StGB würde dies nur noch für 
Kindesentziehung(§ 235 StGB) gelten. Warum aus­
gerechnet eine Kindesentführung durch spätere Hei­
rat „gesühnt" sein sollte, bleibt fraglich. 

' 

16 Vgl. dazu Schönke/Schröder-Eser § 213 Rz.3 m.w.N. 
17 Einigungsvertrag vom 31.8.1990 (BGB!. II S.889, 957). 
18 Befremdlich ist in diesem Zusammenhang der Hinweis auf 

eine eventuelle Strafbarkeit wegen Beleidigung der Eltern 
gern.§ 185 StGB (EncwurfS.148 a.E.). 

19 Vgl. dazu bspw. Nelles, Ursula, Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung - Grundlinien einer Gesamtreform, 
STREIT 1995, 93. 
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